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1	 Planungsania13

Die Erganzung des Hess. Naturschutzgesetzes i.d.F. vom 04.04.1990 legt unter § 1 Pest. daB GArten.

Einfriedungen und Gebaude. fiir die bis zum 31.12.1992 kein StadtverordnetenbeschluB ftir die Ant:net--

lung eines Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB Offentlich bekanntgemacht ist, den strengen Rego-

lungen des Naturschutzgesetzes unterliegen, d.h. sie mtissen beseitigt werden. GleichfnlIs wurde

gcmeinsamemlaB des HIMDUHMLFN vom 25.05.1990 den Stadten und Gemeinde auferiegt, =ce-

der Terminsetzung 31.12.1992 eine Entscheidung nach § 1 (3) BauGB herbeizufiihren. far weiche

gale Kleinbaucen im AuBenbereich (Mitten. Zaune, Gebaude usw.) die Absicht einer Legalisierung

steht. 1st eine La galisierung nicht mo g lich. rind die Anla gen zu beseitigen. Urn dem Wunsch der Klein-

gartner nach Le g alisierun g ihrer mitunter seit Jahrzehnten bestehenden baulichen Anlagen. die nactt der

derzeitigen Rechtsla g e als illegale bauliche Anla gen im AuBenbereich von Abbruchvertti gungen balm&

werden. weitgehend nachzukommen. hat die Stadtverordnetenversammlung ein Gesamtkonzept zar

Neuordnun g beschlossen.

2	 Verfahrensstand

In der Sitzun g vom 27.10.1992 hat die Stadtverordnetenversammiung der Stadt Dreieich unter der

Drucksache Nr. X/870-1die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Nr.2/82-

Klein garten. Teil "K7" beschlossen. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wurde einerseits out der

Grundlage des genehmigten Flachennutzungsplanes und andererseits nach MaBgabe des gemeinsamen_

Erlasses des Hess. Ministerium des Inneren und des Hess. Ministenums fur Landwirtschaft. Forst and._

Naturschutz vom 25.05.1990 anhand von Luftbildern und Ortsbesichtigungen vorgenommen. die die

Konzentration von legalen und illegalen Kleingarten im Stadt gebiet von Dreieich ciarstellen. Der- Beo--

bauungsplan Nr. 2/82. Tell "KT ist derzeit im Flachennutzungsplan als Grtinflache mit Zweckbestimo---

mung „Wohnungsferne Garten" clar 	 gmasierA.hstimmung_des_aebauungpianentwurfes 	 •

den Tragern Offentlicher Belange war am 08.09.1995. In der Stadtverorcinetenversammlung- am ..

1 /3.7.1996 wurde fiber die Bedenken. Anre gungen und Hinweise der Tra ger offentlicher Belange be-

schlossen. Gleichzeitig wurde die I. Offenlage gem. §3(2) BauGB beschlossen.
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3	 Rechtsgrundlagen

Wiedergegeben werden bauplanungs- und bauccdnungsrechtliche Vorgaben insbesccidcre von seitea

iibergecrdneter Ebenen wie der Regionalplanung und FlAchennutzungsplan. aber auch von Fachpianun-

gen und Vorgaben von Rechtsvorschriften.

3.1	 Regionaler Raumordnungsplan Sadhessen (RROPS)

Der Regionale Raumordnun gsplan Sudhessen wurde am 9. Mirz 1995 von der Hessischen Landesregic-

rung festgestellt und ist mit Bekanntmachung vom 26. Juni 1995 rechtswirksam geworden.

3.2	 Flächennutzungsplan des Umlandverbandes Frankfurt

Die Stadt Dreieich gehOrt zum Verbandsgebiet des Umlandverbandes Frankfurt, dem durch Gesetz des-.

Landes Hessen die Aufgabe tibertragen wurde, einen Fldchennutzungsplan (FNP) filr das gesamte Ver-

bandsgebiet autzustellen. Dieser vorbereitete Bauleitplan 1st durch ErlaB des Hessischen Ministers des

Innern am 31. Mirz 1987 genehmigt und mit der Bekannmachung im Staatsanzeiger am 06.07.1987

rechtswirksam geworden.

3.3	 Vorgaben von Rechtsvorschriften

- Das Bundeskleingartengesetz (BKleinG i.dS. vom 28.02.1983) definiert den Begriff _Kleingarten",

beschrankt die max_ Gr(58e von Kleingarten-Lauben auf 24 Quadratmetcr und setzt eine Sollgrale

fiir die G1rten test.

Die Hessische Baucrdnung (§ 6, Abs. 15 HBO. i.d.F. vom 20.12.1993) setzt zwischen Waldrand and

baulichen Anlagen einen Sicherheitsstreifen zur Vermeidung von Gefahr test. In dem Abstancisstrei-

fen sind keine Anlagen zum Aufenthalt von Munchen zulassig. Der Sicherheitsstreifen kann entwe-

der auf den ForstflAchen oder auf den angrenzenden FlAchen eingehalten werden. Nahere Regehm-

gen zu dem Then= finden sick in dem gemeinsamen Er'ail des Hessischen Ministers des Innen und_

des Hessischen Ministers fir Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten your
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19.07.1983 mit erneuter Wirkung vom 01.01.1994 (Staatsanzeiger tiir das Land Hessen 24.01.1994,

S. 281).

- Die Stellpiatzsatzung der Stadt Dreieich i.d.F. vom 04.08.1995 schreibt sowotil die nachzuweiseade-

Artzahl und erforderliche Gestaltung von Abstellpl g tzen fur PKW als auch fiir Fahrrader vor.

- Die Baumschutzsatzung der Stint Dreieich i.d.F. vom 22.04.1981 besurnmt ferner. weiche Baumbeo-,

stande erhalten werden mtissen.

- Nach § 22 Hessisches Forstgesetz wurde der Wald am 2101.95 als Bannwald unter Schutz gesteilt---,_

Dies ist mit der Bekanntmachung im Staatsanzeiger am 30.01.1995 reentswirksam geworden.

4	 Rechtliche Vorgaben des Bebauungsplanes 2/82 -

Kleingarten, „K7"

4.1	 Regionaler Raumordnungsplan Stidhessen (RROPS)

Der RROP (Kane Siedlung und Landschaft) le g t ftir den Geltun gsbereich des Bebauun gsplanes _Kr

keine Vorgaben test.

4.2	 Landschaftsschutzgebietsverordnung

Die im Bebauungsplanentwurf festgesetzte Waldllache ist von der ,,Verordnun g zur einstweiligen

Sicherstellung von Landschaftsteilen im Altkreis Offenbach - Landschaftsschutzverordnung" vom

14.08.1995 betroffen.

4.3	 Entwicklung aus dem FNP

1m Flachennutzungspian ist der Geltungsbereich als Grunflache mit Zweckbestimmun g .,Wohnungsferne

Garterf • dargestellt.

4.4	 Waldabstandsstreifen

Bei der Errichtung baulicher Anlagen mutt gem. § 6, Abs. 15 HBO der erforderliche Absand zum Wald

eingehalten werden. GernaB Abstimmun g mit dem Hessischen Forstamt Langen betra gt der Waldabstand

im Geltungsbereich 27 m (Waldabteilung 7B und 6B) bzw. 25 m (Wa4kibteilun g 7A). In diesem

7,,enrrimican j-,nry	 .1.111D....1,-* 4. 1
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5	 Umfang und Merk male des Plangebietes

5.1	 Geltungsbereich

5.1.1	 Lage und Parzellen

Der Geltungsbereich liegt sudlich des StadtteiLs Dreieichenhain inmitten des Hainer Waldes. Im Wesics

greazt die StraBe ..Breitehaagwegschneise" an. Dem Weg gegentiber liegt ein Spertgelande. Ntirdiich

der Kleingartenanlage am Rande der Ortsbebauung steht das Naturfreundehaus.

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungspianentwurfes K 7, An der Breiten Haagwegschneise,

umfaBt in Flur 10 fol gende Flurstucke (Geltungsberetchs grenze): 121. 1/22. 1/23, 124. 1115. 1/26,

1/27. 128. 129 und 1/56 teilweise.

5.1.2	 Beschreibung des Geltungsbereiches

Der raumliche Geltun gsbereich des Bebauungsplanentwurfes K 7, An der Breiten Haagwegschneise„

umfaBt	 die Gartenanlage einschlieBlich eines zwischen der KIein gartenantage und der

.3reitehaagwegschneise liegenden Waldstreifens. Die Gar-ten sind unter Verwaitung des Kleingartner-

Verem Dreieichenhain e. V.

5.2	 Naturraumliche Gegebenheiten, Boden und Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Messeler Fidgetland auf einer fk)he von ca. 174 m Utter NN

und ist dem Rhein-Main-Tiefland zuzucrdnen (vergleiche "Die Naturrcizune Hessen'. Hessische Lan-

ciesanstalt far Umwelt). Das vorgeschichtlich dichtbesiedelte und teilweise stark entwaldete Gebiet weist

heute verixtuet stark degraciierten Boden auf. auf dery sich aus Hute- und Mittelwaldern das heutige

Laubwaidgebiet gebildet hat.

Gemat der Geologischen Ubersichtskarte von Hessen von der Hessischen Landesanstalt fur Bodenfor-

schun g von 1974 sind in der Umgebung von Dreieichenhain Konglomerat, Sand- und Tongestem var-:

herrschend. Die Erosionsgetahrdung des Bodens wird mit 2 (schwach) angegeben: acker- und pflanz-

bauhche Mafinahmen zur Bodensicherung rind notwendi g (Stanciorticarte von Hessen. Gefahrenstufen-

karte Bodenerosion aurch Wasser).
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Die Grundwasserergiebi gkeit wird auf Ton. Schiuff. Feinsand und tonige Sandsteine als sehr gering ein-

gestuft (Stanciortkarte von Hessen. Hydrologische Karte).

Das Regionalklima des Untersuchungsgebietes gehOrt zum maBig subkontinentalen Rhein-Main---

Becken-Klima mit charakteristisch milden Wintern und sehr warmen Sommern. ganzjahrig geringew

Windgeschwindigkeiten und daraus folgend hotter Inversionsneigung. Die mittlere Niederschiagsmenw-

betragt in der Zeit von Mai bis Juni 170 mm. die mittlere Jahressumme ca. 600 mm (Klimatulas

1950).

5.3	 Bestandsaufnahme

Im Herbst 1994 erfolgte eine Bestandsaufnahme unter Berucksichtigung vorhandener Grtinstrukturem

bestehender Fidchennutzung und sonstiger Okologisch bedeutsamer Lancischaftselemente sowie

Aufnahme des Lancischaftsbildes. Dieser Bestand ist urn Bestandsplan DREI1-K7-01 dargestellt. Ergina,

zende Ortsbegehungen wurden urn Friihjahr 1995 durchgefiihrt.

53.1	 Bestandsbeschreibung

Die ca. 200 qm groden Garten sind rechteckig angelegt und weisen nur wenig bedeutende Vegetationw:

auf. Der typische Garten wird teilweise aLs Produktionsalc.le genutzt. teilweise ist er fiir die Freizeit---

nutzung mit Rasentlachen und Zierptlanzen angelegt. Es handelt rich urn sogenannte Mischgarteci-

Haufig sind Obstbaume gepflanzi Durch SchnittmaBnahmen wird verhindert, daB sie eine HOhe von 4 -

bis 6 Metern ubersteigen. Ebenso kommen NadelgehOlze in Form von Hecken oder Einzelexemplarra-:

var. Ms Abgrenzun gen wurden geschnittene Hecken aus heimischen Strauchern oiler Zierarten

gelegt.

Ein Wegenctz-init-wassercitirdillissigeni-Beiag-verbindet die Gar= mitemander. Die Wege suidiarz

Spazierganger passierbar. Durch verschiedenartige Einzaunungen der einzeinen Garten (taut den Vet

einsregeln maximal 1,70 Meter hoch), die haufig mit einer Enterpflanzung begrtint wurden. entsteht_

eine private Atmosphere innerhalb der dichten Anlage.
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Die Gartenlauben rind meta sehr geptlegt und sorgfaltig aus verschiedenen Matenalien gebaut. Last

den Vereinsregeln. die mit dem Bundesklein gartengesetz tiberemstimmen. sollen die Gartenlauben

tiberdachtem Freisitz und Nebengebauden eine maximale GrO8e von 24 qm aufweisen. Dime

'warden. wie aus dem Luftbild ersichtlich. nur gelegentlich tiberschritten. Auf dem Gelinde befindet

ein Vereinshaus mit einem Versammiungsraum und sanit1ren Einrichtungen. Es ist tlber einen Kiesweg

auch mit Kraftfahrzeugen von der „Breiten Haagwegschneise" aus zu erreichen. Der ca. 45 m bream

S treifen zwischen Gartenanlage und der „Breiten Haagwegschneise" 1st nach § 22 Hessischem Fcrugek,

setz im Waldverzeichnis als Bannwald ausgewiesen. Ein Kulturbestand wurde wegen Windbruch im

Jahr 1991 gerodet und danach mit Eichen neu angepflanzt. Der momentane Bestand der Fuchs wait

eine sehr artenreiche GehOlzsilk7f_ssion auf.

5.3.2	 Bewertung des Bestandes

Die Kleingartenanlage „An der Breiten Haagwegschneise". die nach Abtrieb des Forstbestancies in den

Jahren zwischen 1946 und 1952 mit Billigung der ehemaligen Stadt Dreieichenhain angele gt wurde, ist

naturschutzrechtlich als Bestand anzusehen. Die Fldchen wurden durch Verftigung des Regie-

rungsprasidenten in Darmstadt vom 27.04.1970 (Az. F 81) aus dem Waldbestand herausgenommen. In

den Jahren 1975/76 wurden alle Gartenlauben ordnungsgemaB bauangezeigt.

Die Bewertung des Bestandes ertol g t nach der Ausgleichsabgabenverordnun g (AAV) vom 9. Februar

1995. Dabei wird zum Zweck der quanutativen Erfassun g des Einznifs in Natur und Lancischaft. gemlift

.Abstimmumz mit der UNB, die letzte	 Nutzung" (Voreingriffszustand) zugrunde gelegt.

Bei der Neuanla ge von StellflIchen auf eine legal anzusehende Kleingartennutzung ist diese Kleingar-

tennutzung als Voreingriffszustand zu bewerten.

In Beretchen. in denen keine Anderungen der Anlage vorgesehen sind, ist eine einheitliche Bewertung

der Flachen in der Bilanzierung ftir Bestand und Planung moglich.

Flitche	 _Biotoptyp	 - Besciireibung

	185 qm	 nicht bewertet	 Waldweg

	

26.995 qm	 nicht bewertet	 Gartenanlage (einschliefilich Wege)

	

15.135 qm	 nicht bewenet	 WalcIflAche, Neuautiorstung
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Die beplanten Flachen (1.275 qm) werden getrennt bewertet. urn den Eingriff genau beurteilen zu join

nen. Folgende Flachen werden durch den Bebauungsplan verandert:

Flache	 Biotoptyp	 Beschreibung

72 qm	 10.530	 überdachte Flachen. mit Versickerung:

Je Laube 24 qm / Garten

90 qm	 10.530	 Wassergebundene Wege

30 qm / Garten

893 qm	 11.771	 Gartenthche mit tlberwiegenden Zieranteil

120 qm	 10.710	 Vorhandenes Vereinshaus

Der Bestand der beplanten F 1che 1st mit einem Biotopwert von 19.452 Punkten zu bewerten.

6	 Planungsziele

6.1 Allgemeine Planungsziele

Wichtigstes Ziel ist eine Fortschreibung der Gartennutzung. Hierzu ist die Sicherstellung der Ver- und

Entsorgung und der PKW - StellplAtze notwendig. Durch den B-Plan soil der gestalterische übergang -

von der Kleingartenanlage zum Waldrand fest gelegt werden.

6.2 Waldrandumgestaltung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadi Dreieich hat mit Beschluss vom 02.103.07.1996 den Ma*,

strat gebeten. in Zusammenarbeit mit den Forstamt Langen eine einvernehmliche Ltisung zur Waldr—_

randum malt=     gartenanlage_in_ihrem-heutigen—Bestand-dtweir den-     A .11t, II	 I                

Waldabstand nicht beeintrachtigt wird.

Im Zuge der Vorbereitung der 1. Offenlage wurde in Zusarnmenarbeit mit dem Klein gartenverein Drei-

eichenhain. dem Staatlichen Forstarnt Lan gen und der Unteren NanzschutzbehOrde des Kreism Offena=-

back ein Konzept zur Umgcstaltung des Walcirandberetches erarbeitet. Ziel. war die Schatrung eines_-;

abgestutten Walcirandes. in Verbindung mit den dathr eriorderlichen Pflesternakinahmen. Somit kaantr._

in Anbetracht der besonderen Ortlichen Situation. dem gesetzlich geforderten Sicherheitsabstand durch die
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Die Kosten ftir die Waldrandumgestaltung werden von der Stadt Dreieich als Waldeigenttimerin

libernomrnen. Grundla ge dieser Entscheidung ist eine durch das Forstamt Langen erstellte

Machbarkeitsuntersuchung und Kostenkalkulation.

Der Magistrat der Stadt Dreieich wird uber die Kostenubernahme fur den AuMau und die Pflege des

Waldrandes entscheiden. Somit wird sichergestellt. class die Kostentibernatuneerklarung noch vor dem

Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich erfolgt Die

Kostenithernahrneerklarung wird der Oberen ForstbehOrde beim Regieningsprisidium Darmstadt mitgeteilt.

Die Untere NaturschutzbehOrde des Kreiscs Offenbach hat im Zusammenhang mit der

Waldrandumgestaltung gepnift. ob es sich bei der geplanten Entnahme von Baumen urn einen Eingriff im

Sinne von § 5 Abs. 1 HeNatG handelt. Die Obere NaturschutzbehOrde des Regierungsprasidiums Darmstadt

kam zu folgender fachlicher Einschatzung:

Eine Genetunigungsptlicht gemal3 § 3 Abs. 1 Nr. 16 der Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung von

Landschaftstetlen im Altkreis Offenbach - Landschaftsschutzverordnung - vom 14.08.1995 some § 5 Abs. 1

HeNatG liegt nicht vor. da die geplante Mal3nahme der Entwicklung eines gestuften Waldrandes diem and

sich nicht nachteilig. sondern positiv auf die okologische Funktionsfahigkeit der Waldauflenrander

auswirkt. Der Waldrand soil im vorliegenden Fall nicht vollstandig zunickgenommen ‘verden. sondern es

erfolgt em Umbau im Hinblick auf das naturschutzfachliche Leitbild eines mehrschichtigen. gestuften,

landschaftstvpischen WaldauBenrandes nut Strauchern und Baumen 2. Ordnung und einem Laubwald als

Hauptbestand. dem der vorhandene Bestand derzeit nicht entspncht.

Durch umtan greichere Beptlanzunst mit heimischen Strauch- und Baumarten wird die Umgestaltung in

eaten stutigen Waldrand unterstutzt. Die landschaftsbildpragenden. standortgerechten. einzeine Eicher

entlang des Waldrandes unterlie gen dem Schutz des § 23 Abs. 1 Nr. 3 HeNatG und werden erhalten.

7	 Grundziige der Erschlieflung

7.1	 Stratien und Wege

7.1.1	 Äullere Erschliefiting

Die aufiere ErschlieBun g erfolgt durch die slidwestlich des Bebauungsplanes lievende vorhandene StraBe

.,Breite Haagweitschneise" von Richtung Dreieichenhain. Ober zwei Waldweite erreichen die ?kilter die

Kleinganenantaste.
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7.1.1.1 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Das im Bebauungsplan vorgesehene Geh- und Fahrrecht gem. §9(1) Nr. 21 BauGB dient dem Anschinfi

der FlurstUcke 1/21 bis 1/29. der Flur 10 (Kleingartenveretn) an die Offentliche VerkehrsfLIche ..Breite-

Haagwegschneise" entsprechend der festgesetzten Nutzung. Das Geh- und Fahrrecht erfolgt auf einer

vorhandenen. befestigten Wegetlache.

7.1.2	 Innere ErschlieBung

Die innere ErschlieBung der Klein gartenania gen erfolgt fiber vorhandene 4 und 2 m breite Haupt- und2

Nebenwege. Die Haupt- und Nebenwege soilten weiterhin fur Erholungssuchende offen bleiben.

7.2	 Ruhender Verkehr

Lout Stellplatzsatzung der Stadt Dreieich sind vom Kleingartenverem eigene Gememschaftsstellplitor:

(je 3 Kleingarten 1 Stellpiatz) nachzuweisen. Insgesamt mtit3ten hiernach 39 Stellplatze nachgewiesesx.-

werden.

Allerdings wird aufgrund der vorliegenden Baugenehmigung des Vereinshauses und der Bauanzeige der

Gartenlauben davon aus gegan gen, daB die Anlage als Bestand gewertet wird. Somit kOnnen keiner.-

Stellblatze im Baugenehmi gungsverfahren nachgefordert werden. Trotzdem wird im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens die Re gelung der Pkw - Stellflachen angestrebt. Die Belange des ruhenden Ver-

kehrs werden somit im Baulettplanverfahren behandelt.

Urn eine weitestgehende Integration benOtigter Stellplatze in die Kleingartenanlage zu gewahrleisten

werden an zwei Standorten innerhalb der Anlage Stellplitze angeordnet. Auf diesen Standorten sind

26 Stellplatze moglich. Auf die weitere Anlage von Stellplatzen wird hier zugunsten erhaltenswerter-7-

Kleingarten verzichtet. Far die Anordnung von Gemeinschaftsstellplatzen mtissen zwei Garter

wic bisher, an -derBreiwIllaptegschnetse angeboten. flier warea7

in der Vergangenheit ausreichend Stellplatze fill. die Kleingartenanlage vorhanden.

Die geplanten Gemeinschaftsstellplatze, die der Kleingartenanlage zu georcinet werden, liegen trAVICLIC

im stidlichen Bereich der Anla ge und teilweise am Gemeinschaftshaus. Beide Flachen kOnnen von der--

_Breite Haagwegs, chneise" aus tilxr einen Waldweg erreicht werden. Die Stellplatze sind zur
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rung des Eingrffes far je 4 Stellflachen mat einem Baum 1. Ordnung zu beptlanzen. AuBerdem sollte die

Versiegelung der Flache genn g gehalten werden. Dies wird durch Schotterrasen erretcht.

8	 Grundziige der Nutzung

8.1	 Kleingartenaniagen

Im Geltungsbereich liegt die vorhandene Kleingartenanlage des Kleingartner - Verein -

Dreieichenhain e.V. Eine Neuanlage von Kleingarten ist nicht mOglich. da der Hauptteil der Anlag=--

a *run d einer Ausweisung als Bannwald and anderer vorhandener Nutzungen nicht bepiant werdar.

kann.

Die Planung umfaBt hauptsachlich den Bestandsschutz der Anlage. Einige eaten (2 Stuck) miissen lilt

Gemeinschaftssteilplatze weichen. Ein weiterer Garten enteillt fiir eine mtig,liche Erweiterung dal Go-.

meinschaftshauses.

Damit rich der Charakter der Gartenanlage nicht langfristig in den eines Carnpingplar7es andert. wird

(lac Abstellen von mobilen Anla g en untersagt.

8.1.1	 Kleingarten

Die GrOBe der Kleingarten wind im Bundeskleingartengeserz geregelt. Ein Klein garten soil in der Regd.

nicht grOBer als 400 qm seat. Als MindestmaB fair eine sinnvolle Nutzung des Kleingartens wird eine:

GrOI3e von 200 qm angesehen.

8.1.2	 Vereinshaus

Das vorhandene Vereinshaus im nOrdlichen Bereich der Anla ge besitzt eine rechtskraftige Baugaith-

mi g ung aus dem Jahre 1982. Damit genteSt es Bestandsschutz. Urn den Kleingartnern eine gewtinschte

Erweiterung des Vereinshauses zu ermo g lichen wird die iiberbaubare Gnindstticksfbrhe urn eine Erwei-

tenm2saache ausgedehnt.

Urn die Integration des Vereinshauses in die Landschaft zu verbessern. sind 25 % der Fassadenflache

bezninen (siehe such 9.6 Fassacienteminung).
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8.13	 Sonstige Gemeinschaftsanlagen

Unter sonstigen Gemeinschaftsanta gen werden Spielfbchen ftir Kinder. VereinsgArten. Festwieoets;

Treffpunkte usw. verstanden. Der Charakter einer Klein gartenanlage wird bedeutend durch seine.Ge----

meinschaftsanlagen gepr1gt. So haben die eigentlichen Kleingarten einen eher privaten Charakter. Die

Gemeinschaftsantagen sollen die Kommunikation und das Gemeinschaftsgelthl der Pachter unIew.•

einander ftrdern. Der Richtwert ftlr die Gesarntgrtte dieser sonstigen Gerneinschaftsanlagen betrigt 3.

4 qm je Garten. Da es sick bei der vorliegenden Planung um eine bereits bestehende Anlage

kann der Richtwert von 3 - 4 qm/Garten nicht vollstAndig erftillt werden. Um eine integration in diem

Anlage zu ermOglichen. wird die GreiBe der sonstigen Gemeinschaftsanta gen auf 1 gm/Garten festp.--

setzt.

In alien sonstigen Gemeinschaftsanlagen ist die versie gelte Fiddle so Bering wie mO glich zu

Eine Versiegelung der Fbchen 1st nur in Form einer wassergebundenen Decke zulAcsig.

8.1.4	 Gartenlauben

Da alle Gartenlauben in den Jahren 1975/76 bauangezei gt wurden. besitzen diese einen Bestandsschutz._

Die GrOBe der Gartenlauben betr1gt nach Bundesklein gartengesetz 24 qm einschlieBlich titerdachteur.

Freisitz. Gestalterische Festsetzun gen der Gartenlauben und deren D1cher soilen ein einheitliches. abet

-nicht monotones Bild der Kleingartenanlage fOrdern. Die Festsetzungen zur inner= Gestaltung der..

verhindern eine zuktinftige Wohnnutzung, durch das AusschlieBen von Feuerstatten. Wasseza -

und S tromanschlUssen.

In jedem Kleingarten 1st nur eine zusammenhIngende bauliche Anlage statthaft. 1-hermit soil eine Zer--

stedelung des Kleingartens durch weitere Anlagen wie z. B. Trockentoileue, Gerateraum und sonstige=-

1-filtten verhindert werden.

Von den Gartengrenzen ist mit den Lauben em tvlindestabstand von I m einzuhalten. Dadurch soil ein

Zusarnmeniegen mehrerer Lauben verhindert und gleichzeitig eine bessere Einzninung der Garten er-

rnOizlicht werden.
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Die Fassadenbe grunun g mindestens einer Seite der Gartenlaube und die Einschrankung der verwend-

baren Materialien und Farben tar die aueere Gestaltung soil einen positiven Einfhifi auf das Land-

schaftsbild ausuben (siehe hierzu 9.6 Fassadenbezrunung).

Uber die DachflAche der Gartenlaube wird Wasser fir die gartnerische Nutzung aufgefangen. Fine un-

begrenzt grobe Flache fir Lagerung von Wasser in Behaltnissen kann nicht zugelassen written. Urn die

nachttiligen Auswirkungen auf (ins Orts- und Landschaftsbild mOglichst goring zu halt= wird die

maximal zulassige FlIchc fir Wassertehaltnisse geregelt, auBerdern wird eine Begrilnung der Waster-

behalter und Lageralchen vorgeschrieben.

8.1.5	 Oberfiachengestaltung der Wege

Urn eine geringe Versiegelung der Wege zu erretchen. sind diese lediglich mit einer wassergebuncienen

Wegedecke zu befestigen. Der Ein gnff wird durch diese MaBnahme reduziert.

Lediglich air die Wegethche vor dem Vereinshaus ist eine stirkere Versiegelung zul tzsig. Diese FLiche

wird fur Gartenteste und bei Treffen im Vereinshaus benOtigt.

8.1.6 Einfriedungen

G-email §63 (1) Nr. 7d HBO sind offene Einfriedungen im AuBenberrich sowie gescnlossene Einfrie-

dun gen im AuBenbereich bis zu 1.50m HOhe genehmigungsfreie Vorhaben. Diese Ht5he wurde als

Richtwert ftir die Festsetzun g der EinfriedungshOhe im Bebauungsplanentwurf herangezogen.
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9	 Ausgleichsmafinahmen

Die Anlage besteht seit ca.1950. Die. Flachen der Anlage sind seit 1970 nicht mehr im Waldverzeichnis

enthalten und alle Gartenlauben sind seit 1975/76 bauangezeigt. Die Kleingartenanlage stellt snmit die

letzte legale Nutzung (Vorcingriffszustand) dar.

Far die Kleingartenanlage mtissen keine Ausgleichsrnafinahmen getroffen werden. Die neu angeardae-

Len Gemeinschaftsstellplatze und die Erweiterung des Vereinshauses stellen jedoch Eingriffe dar. Diem_

Eingriffe sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes auczugleichen.

9.1 BeschraiThkung der Gartennutzung

Eine Nurzungseinschrankung der Kleingarten soil im Hinblick auf Landschaftsbild and Naturschtaz zzi

eina Aufwerning der Garten in narurschutzrechtlichen Belangen ftihren. Z.11 diesen Nutzungsbeschrilm-

laingen zahlen der maximal zulassige Grabgartenanteil. die lediglich versiegelungsarm zu befestigendem--.

FlAche in den Garten sowie die Einschrankung der Verwendung von Koniferen und buntlaubigen

hOlzen.

Die Festsetzun gen fiber die Beptlanzung der Garten haben wie vorhergehend genannt die Aspekte des

Natur- und Landschaftsschutzes zum Ziel. Die Ein grtinung stall einen wichti gen Lebensraum fair die :

Fauna dar. trazt im kleinklimatischen Bereich zur Reinigung der Luft sowie zur Stabilisierung und Ver-

besserung des Bodens bei. Ferner ist aus stadtebaulichen Gesichtspunkten eine georcinete Forrngebang

erstrebenswert

9.1.1 Grabgartenanteil

Die prozentuale GrOBe cleasnaximn ien Grabgartenanteils-ist -abhangig-yorr-der 	an

m den Garter und den GnindstiicksizrOaen. 60% Grabgartenanteil in der durchgrUnten Gartenanlage-

sind ein maximal vertretbares MaB, cia ansonsten ein zu starker Umbruch der vorhandenen Strukturea-

mOglich ware. Andererseits Lassen die 60% Grabgartenanteil bei einer GrundsnicksgrOtie von

ca. 200 qm eine FlAche von 120 qm fiir den Anbau einjahri ger Pflanzen zu. Eine klein gartnertsche Nat--

zung zur Selbstversorgung nut Gemtlse ist somit mOglich.



n Stadt Dreieich • B-Plan K 7 n An der Breiten Haagwegschneise 	 19n

9.1.2 Befestigte Flächen

Urn die Bodenversie gelung durch notwendige, befestigte FLichen meltglichst gering zu halten and um

einen naturgemaBen Eindruck der Gartenanlage zu bewahren. werden die GrOBen und die Materiaben

der befestigtcn Flichen festgelegt_

9.1.3 Einschninkung der Verwendung von Pflanzen

Die Standortkarte der Vegetation (Klausing, WeiB) weist als potentiell nattlrliche Vegetation rilr den Be--

reich Dreieich eine Hainsimsen - Buchenwald bzw. eine Flatter gras-Buchenwald- Gesellsehaft aus. Das

vorciergriindige Ziel der Planting ist die Gartennutzun g. Deshalb sind Pflanzungen mit Baum- und_

Straucharten. die in den verschiedenen Stadien zur Waldentwicklung vcckommen. sowie Obstgendize .

vorgesehen. Koniferen und buntlaubige GehOlze gehoren nicht zu den natilrlich vorkornmenden Arten

und bieten deshalb nur gerinfligige Lebensraume fiir die ansftssigen Tierarten. AuBerdem passes soicher-

Arten nicht in das Landschaftsbild des AuBenbereiches.

Urn den Nutzern allerdings eine freizeitrnaflige Gestaltung der GArten zu ermoglichen. wird es zugefas--

sea, ein junges NadelgehOlz je Garten zu pflanzen. Damit ausgewachsene Koniferen nicht den Charak-

ter der Anlage weiterhin pram. mtissen neuangeptlanzte Koniferen, sobald diese tine HOhe von 3 m

liberschreiten. ersetzt werden.

Angestrebt ward ein Saum aus veischiederien LaubgehOlzen, der die Gartenanla ge als naturnahen Ober-

gang zwischen Wald und Wiese in die Landschaft einbindet.

9.2	 Freiwachsende Hecke

Eine 2.00 m treite freiwachsende Hecke ist im Wen der Anlage an den Waldweg angrenzend vorw-

schen. Dre-Rebindel die Anlage in die Landschaft ein und dient ebenfalis als werwofier Lebalsraunt:

am Waidrand. Die Hecke ist auBerhalb der Garteneinzatinung anzulegen.
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9.3	 EingrUnung der Gemeinschaftsstellplätze

Die Stellpl117r sind mit freiwachsenden Hecken einzu gninen. Die visuelle Beeintrachtigung wind damit

minimiert Hochstamme dienen der Durchgninung der Flache.

9.4 Anpflanzen von Bdumen und Strduchern und sonstiger Bepflanzung

GehOlze und sonstige Bepflanzungen dienen ether Vielzahl von stacitebaulichen Zielen. kllerzu zikhiesoc--

die Verbessming der klimatischen und lufthygienischen Situation im Bereich von Bank&Tern. %gam-

und Freiraumen: ebenso die ErhOhunsz des Griinanteils sowie die Schaffung von LebznsmOglichkeitc=

ffir Tierc. Zu den stadtgestalterischen Zielen gehOrt die ablesbare Gliederung von Nutzungsbercithen,

die Erlebbarkeit raurnlicher Ordnungen und der Beitrag zum Orts- und Landschaftsbild. Neben der:

Gestaltung von Aufenthalts- und Freizeitflbchen kOnnen sie auch dem Witterungsschurz baulicherAn,-

lagen dienen. Ms stadtaologische EinzelmaBnahmen sind Geholze und sonstige Bepflanzungen

lick eng mit der Schaffung und Erhaltung von GrUnflachen, der Sicherung und Entwic.klung flachenba&r,

ter Biotope und der Freihaltung von Gnindstiicksteilen von Versiegelung verbunden.

In Freizeit-und Klein garten kommt Obst gehOlzen eine besondere Bedeutung zu. Sie schaffen vie1P igc

Lebensraume und dienen der traditionellen Gewinnung von Gartenerzeugnissen.

Die Forderun gen zur Pflanzung von Baumen. Strauchern und Obsthochstammen richten rich nach der:

GartengrOBe und der Empfincilichkeit der Lage der Gartenanlage.

9.5	 Sonstige MaBnahmen

Die Fcstsetzungen zur Bepflanzung der Garter', einheitliche Einfriedungen. BegrUnung der Lauben us=

tragen zu cincr Aufwertung des Landschaftsbildes tei und dienen den Belangen_der_ndiand.i.-------

schaft.
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9.6	 Fassadenbe-griinung

Die Festsetzung zur Fassadenbegrunung (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) tr1gt zum naturschurzrechtlichai

Ausgleich der MaBnahmen bei. Die Begninung ist mit Kleuer- oder Schlingptlanzen gemaB Artenaus-

wahlliste (12.5) vorzunehmen. Kletter- und Schlin gptlanzen benOtigen lediglich ein Pflanzbeet von 50 x

50 cm. Kletterpflanzen bemachtigen sich mit Hilfe ihrer Haftwurzeln der Wandfklche. Schlingpflanzen

benOtigen eine Rank- oder Kletterhilfe, die gleichzeitig zur architektonischen Akzentuierung des Go-

baudes dienen kann.

Die Begninung von Gebaudeoberflachen sollte aufgnind ihrer Okologischen, bautechnischen und gestai-

tenschen Relevanz nicht nur als schmtickendes Beiweric betrachtet werden. Fassadenbegnintmg bietet

die MOglichkeit. auf engstem Raum und mit gerin gem technischen und finanziellen Aufwand einen

wertvollen Beitrag zur Eingrunung zu leisten. Vor ahem auf das unmittelbare Umfeld und das Klein

-klima in Gebaudenahe wirkt sich die Begrunung positiv aus und stellt eine wertvolle Erganzung at den

GrUntlachen dar.

9.7 Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzma(lnahmen gem. §8a BNatSchG

Die getroffenen Festsetzungen fllr Ausgleichs und Ersatzmat3nalunen gem §9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB

.,verden alien Fldchen tm Planungsgebiet. aut denen zukunfti g Einsznffe zu erwarten rind. zugeordnet

Sammeizuordnung).

9.8	 Bewertung der Planung

Die Bewertung der Planung ertolgt nach der "Ausgleichsabgabenverordnung".

Die folgende Tabelle steilt  die  durch die  Planung veranderten Flilchen (1.275-qm)-nach-laurehRihrung-

der Ausgleichsmatinahmen dar.

F1Lche
	

Biotoptyp	 Beschreibung

.i75 qm	 10.540	 Schotterrasen (Stellplatze)

310 qm	 02.400	 Heckenpflannmg
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niche	 Biotoptyp	 Beschreibung

175 qm	 10.530	 Versiegelte Fl1che vor dem Vereinshaus, deren Nieder-

schLagswasser seitlich versickert.

95 qm	 10.530	 Erweiterung des Veminshauses. mit Festsetzungen zur Re-

genwasserversickerung, bzw. Wiederverwendung.

220 qm	 10.710	 Vorhandenes Vereinshaus

1
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9.9	 Schlu8betrachtung

Aus landschaftspflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Legalisierung der Klein garteaaa-

lage K 7 „An der Breiten Haagwegschneise". Die bestehenden Garten werden durch Festsetzungen der__

stadtebaulichen Situation gesichert. Weitere Festsetzungen betretTen die Durchgrunung der Kleinglirtm:.

die Mafinahmen zur Reduzierung von anfallendem Oberflachenwasser sowie die Bindungen zum Malt. .

von Baumen und Strauchem.

Es bleibt festzustellen, daB durch die Festlegungen des Bebauungsplanes die Kleinbauten auf die

each Bundeskleingartengesetz beschrankt werden. Durch die Neuanlage von StellpLItzen wird earn-

„wilder” parken auf angrenzenden Waldflachen verhindert. Zudem ist der Versiegelun gsgrad der Steil-

pLAtze Okologisch vertretbar. Die Festle gun gen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung der-

Gesamtanlage an angrenzende Nutzung sowie zur Aufwertung des Ortsbildes. Die vorgesehlagenen-

Malinahmen sichern langfristig die Verfiigbarkeit von dringend benbtigten Gartentlichen ohne negative-

stadtebauliche oder Okologische Auswirkungen.

Bei der erfolgten Biotoptypenbewertung und der Gegenuberstellung des Biotopwertes vor und nach dam

MaBnahme ergibt sich eine negative Bilanz von 1.483 Wertepunkten. Damit wird bestitigt, daB audr:.

rechnerisch durch die MinimierungsmaBnahmen und Durchfiihrung der AusgleichsmaBnahmen der

Bebauun gsplan ausgeglichen ist_
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10	 Ver- und Entsorgung

10.1	 Wasser

Die Verscrgung des Vereinshauses mit Wasser wird durch die Stadtwerke Dreieich gesichert.Das Ver-

einshaus ist an die offendiche Kanalisarion angeschlossen. Die Ver- und Entsorgung der Kleingartas:

mit Wasser ist nicht geptant Die Ver- und Entsorgung der Gartenlauben und Geratehtitten ist nicht

	  da dies zur Bewohnbarkeit der Anlagen beitra gen wiirde. Benotigtes Wasser muB in der her-

kOmmiichen Weise fiber die Dachfl1chen der Gartenlauben gesammelt werden. Es besteht auBerdem die_

MOg lichkeit. mittels eines Brunnens das Grundwasser zu nutzen. Die Bohrung eines Brunnens ist

dings der Unteren WasserbehOrde anzuzeigen.

10.2	 ElektrizitAt

Eine Versorgung mit Elektnzitit ist nur filr (ins Vereinshaus geptant. Die Verscrgung der Kleingartesu

Gartenlauben und Geratehtitten 1st nicht statthaft. da dies wesentlich zu der Bewohnbariceit der Aniagen

beitragen wtirde.

11	 MaBnahmen zum Verwirklichen des Bebauungsplanes

Alle FIIchen. auf denen Klein garten tesigele gt wurden. befinden sich im Eigentum der Stadt Dreieich.

Eine Verwirklichung des Bebauun gsplanes 1st soma moglich.
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12	 Artenauswahllisten

Fiir the vorher beschriebenen MaBnahmen wurden entsprechend der potentiellen natal-lichen Vegetation:,.

sowie um= Beachtung der Standortfaktoren exemplansche Pflanzlisten (Artenauswahllisten) entwickek. _

Die umfangreichen Listen dienen der Umsetzung der lancischaftsptlegenschen Festsetzungen.

Die Verwendung der Arten Rot- and WeiBdom ist nicht zulissig

12.1	 Bäume, HochstAmme I. Ordnung

Acer platanoides	 Spitzahorn
Acer pseudoplatanus	 Bergahorn
Fraxinus excelsior	 Esche
Quercus robur	 Stieleiche
Tilia cordata	 Winterimde
Tilia pallida	 Kaiser Linde

MindestgrOBe: Hochstamm. 3 x verpflanzt. Stammumfang 10 - 12 cm

(in 1 m StammhOhe gemessen)

12.2	 Bdurne, flochstamme II. Ordnung

Acer campestre	 Feldahorn
Carpinus betulus 	 Hainbuche
Prunus avium	 Vogeikirsche
Sorbus aria	 Mehlbeere

MindestgrOBe: Hochstamm oder Heister. 3 x verpflanzt, Stammumfang 10 - 12 cm.

(in 1 m StammhOhe gemessen)
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12.3	 Obstbäume

Artenauswahl gemaB dem ..Dreieicher FOrderprozrarnm zum Schutz and &halt der Stzeuobstwiesen".

Apfel:	 Birne
Brettacher	 Gellerts Butterbirne
Bischofsmutze	 Gute Graue
Geheimrat Dr. Oldenburg	 Madame Verte
Goldparmane	 Pastorenbirne
Kaiser Wilhelm	 Schweizer Wasserbime
Landsberger Renette
Rhein. Bohnapfel
Roter Boskop	 Mirabelle: 
Winterrambour	 Nancymirabelle

Zwetsche:	 Kirsche: 
BOhler Friihzwetsche	 Hedelfinizer Riesenkirsche
Hauszwetsche	 Schneiders Spate Knorpeikirsche
Zirnmers Friihzwetsche 	 Van

MindestgroBe: Hochstamm. StammhOhe 160 - 180.

Walnuts (Juglans regia) 
MindestgrOBe: Hochstamm, 3 x verpflanzt. Stammumfang 10 - 12 cm

(in 1 m StarnmhOhe zemessen)

12.4	 Fr-eiwachsende Hecken

12.4.1 Grotistraucher

Corylus avellana	 Hasel
Cornus mas	 Kornelkirsche
Euonvmus europaeus *	 Pfaffenhtitchen
Rhamnus catharuca • Echter Kreuzdorn
Salix purpurea	 Purpurweide

= giftige Pflanzen

Mindestgrotle: Strauch. 2 x verpflanzt. MindestgroBe 125 - 150 cm
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12.4.2	 Straucher

Amelanchier ovalis
Cornus sanguinea
Ligustrurn vul gare
Prunus spinosa
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa spinosissima
Rosa villosa
Viburnum opulus
Virburnum lantana

* = giftige Pflanzen

Felsenbirne
Hartriegel
Gemeiner Liguster
Schlehe
Feldrose
Hundsrose
Bibeniellrose
Apfelrose
Gemeiner Schneeball
Wolliger Schneeball

Mindestgrdie: Strauch, 2 x verpflanzt. Mindestublie 125 - 150 cm

12.5	 Schling- and Kletterpflanzen

Hedera helix (K)
Hydrangea petiolaris (K)
Lonicera caprifolium (S) *
Lonicera periclymenum (S) *
Parthenocissus tric. 'Veitchii' (K)
Wisteria sinensis (S) *

Efeu
Kletterhortensie
Echtes GeiBblatt
Wald-GeiBblatt
Wilder Wein
B lauregen

* = giftige Pflanzen 	 (S) = Schlingptlanze 	 (K) = Kletterptlanze
ti
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